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Zusammenfassung 

Auf dem Altstandort wurden von 1969 bis 2022 elektromagnetische Komponenten er-

zeugt. Für die Herstellung der Magnete war eine galvanische Behandlung erforderlich. Für 

die Reinigung wurden jährlich ca. 1.200 kg Tetrachlorethen verwendet. Im nördlichen Be-

reich des Altstandortes ist der Untergrund auf einer Fläche von ca. 450 m² erheblich mit 

CKW verunreinigt. Das erheblich verunreinigte Untergrundvolumen kann mit ca. 1.000 m³ 

abgeschätzt werden. Ausgehend von diesem Bereich ist das Grundwasser bis in eine Ent-

fernung von mehr als 200 m verunreinigt. Die CKW-Fracht im Grundwasser kann als er-

heblich abgeschätzt werden. Entsprechend der Beurteilung der Untersuchungsergebnisse 

ist der Altstandort erheblich kontaminiert und es geht vom Altstandort ein erhebliches Ri-

siko für die Umwelt aus. Entsprechend den Kriterien für die Prioritätenklassifizierung 

ergibt sich die Prioritätenklasse 2. 
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1 LAGE DES ALTSTANDORTES UND DER ALTLAST 

1.1 Lage des Altstandortes 

B u n d e s l a n d :  S t e i e r m a r k   

B e z i r k :  D e u t s c h l a n d s b e r g   

G e m e i n d e :  E i b i s w a l d  ( 6 0 3 4 5 )  

K a t a s t r a l g e m e i n d e :  E i b i s w a l d  ( 6 1 1 1 2 )  

G r u n d s t ü c k s n u m m e r n  z u m  

Z e i t p u n k t  d e r  B e u r t e i l u n g :  5 6 7 / 7  

 

Abbildung 1:  Übersichtslageplan 

 

Datenquelle: BEV, © Umweltbundesamt  
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Abbildung 2:  Lage des Altstandortes (schwarz) und der Altlast (rot)  

 

Datenquelle: BEV, © Umweltbundesamt   
 

1.2 Lage der Altlast 

B u n d e s l a n d :  S t e i e r m a r k   

B e z i r k :  D e u t s c h l a n d s b e r g   

G e m e i n d e :  E i b i s w a l d  ( 6 0 3 4 5 )  

K a t a s t r a l g e m e i n d e :  E i b i s w a l d  ( 6 1 1 1 2 )  

G r u n d s t ü c k s n u m m e r n  z u m  

Z e i t p u n k t  d e r  B e u r t e i l u n g :  5 6 7 / 7  
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2 STANDORTVERHÄLTNISSE UND NUTZUNGEN 

2.1 Betriebliche Anlagen und Tätigkeiten 

Der Altstandort befindet sich im Norden von Eibiswald an der B76 - Radlpaß Straße. Am Alt-

standort mit einer Fläche von 10.000 m² wurden von 1969 bis 2022 elektromagnetische Kom-

ponenten erzeugt. Der Betrieb arbeitete bis 1997 unter dem Firmennamen Binder Magnete 

GmbH und ab dann bis 2022 unter dem Namen Kendrion GmbH.  

Im Zuge der Produktion erfolgten ab 1971 Galvanisierungen inklusive notwendiger Vorbe-

handlungen. Für die Reinigung von Gehäuseteilen wurde Tetrachlorethen verwendet. Es wur-

den jährlich ca. 1.200 kg Tetrachlorethen eingesetzt. Die Reinigung der Galvanikabwässer im 

Ausmaß von ca. 300 l pro Woche erfolgte mit Chlorbleichlauge, Natriumsulfitlösung und Ami-

dosulfosäure. Das Abwasser gelangte über den Ölabscheider in einen Reaktionsbehälter und 

wurde dort neutralisiert. Das gereinigte Abwasser wurde über einen Kontrollschacht und über 

den örtlichen Regenwasserkanal in den Saggaubach geleitet. Die Chemikalien und Öle wurden 

in einem Lagerraum neben der Galvanik gelagert. 

Abbildung 3:  Lage der Betriebsanlagen 

 

Datenquelle: BEV, © Umweltbundesamt   
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2.2 Untergrundverhältnisse 

Der Altstandort liegt im südweststeirischen Tertiärbecken in der Eibiswalder Bucht im Bereich 

von neogenen Lockersedimenten. Die oberen Eibiswalder Schichten stellen Küstenablagerun-

gen dar, die beginnend mit tonigen Abfolgen in Sande und Kiese übergehen. Innerhalb der 

fluviatil-limnischen Phase konnten bei Vorhandensein eines geeigneten Bildungsraumes und 

günstigen Bildungsbedingungen Kohleflöze entstehen. 

Der Altstandort liegt auf einem nach Südosten abfallenden Hang (ca. 359 m ü.A.) im Bereich 

einer quartären Auzone im Nahbereich des Saggaubachs. Die jungtertiären Sedimente, die 

den Rahmen und die präquartäre Basis des Saggautales bilden, bestehen entlang der West-

seite des Tales aus limnisch-fluviatilen Mittleren und Oberen Eibiswalder Schichten in Form 

von Sanden und Tonen. Nördlich des Altstandortes befindet sich eine Auslaufzone einer terti-

ären fluviatilen Phase aus Schottern und grob-mittelkörnigen Sanden. Südlich befindet sich 

eine höhere Terrasse fraglichen Alters bzw. Lehmdecken oder auch Roterden. Stratigraphisch 

sind die Sedimente der Auzone dem Holozän zuzuordnen. 

Das Grundwasser befindet sich etwa in 1 bis 3 m Tiefe. Grundsätzlich ist die Strömungsrich-

tung im Bereich des Altstandortes nach Südosten zum Saggaubach (Vorflut in 300 m Entfer-

nung) gerichtet. Im oberflächennahen, geringmächtigen (< 1 m) Grundwasserstrom ist auf-

grund von Heterogenitäten im Aquifer mit kleinräumigen Verschwenkungen der Strömungs-

richtung zu rechnen. 

Die Durchlässigkeit (kf-Wert) des Grundwasserleiters liegt bei 2*10-4 m/s bis 5*10-5 m/s. Die 

niedrigeren Durchlässigkeiten sind im Anstrom und die höheren im Abstrom zu finden. Das 

Grundwasserspiegelgefälle ist hoch und beträgt im Bereich des Altstandortes sowie im 

Abstrom ca. 1 %. Der spezifische Grundwasserdurchfluss wird mit rund 0,2 m³/m,d abge-

schätzt und ist gering. Die Grundwasserneubildung durch Niederschlagswasser im Bereich 

des Altstandortes ist aufgrund der Versiegelung gering. 

 

2.3 Nutzungen 

Der Altstandort (siehe Abbildung 4) wird aktuell gewerblich genutzt. Das Grundstück ist zu ca. 

50 % mit Werkshallen und Büros bebaut. Der restliche Teil des Grundstücks besteht aus Park-

plätzen, Zufahrten und kleinen Grünflächen. Die Umgebung ist zum Teil von Gewerbe sowie 

Grünland umgeben, zum Teil befinden sich Wohnhäuser in der näheren Umgebung. Der öf-

fentliche an den Altstandort angrenzend Raum wird als Straße, Parkplätze sowie Freifläche 

genutzt.  

Im Abstrom befinden sich Hausbrunnen zur Nutzwasserversorgung in Hausgärten. 
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Abbildung 4:  Luftbild aus dem Jahr 2021 mit der Grenze des Altstandorts  

 

Datenquelle: basemap.at, © Umweltbundesamt  
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3 UNTERSUCHUNGEN 

Von 2022 bis 2024 wurden folgende Untersuchungen durchgeführt: 

⚫ Bodenluftuntersuchungen an temporären Messstellen 2023 und 2024  
⚫ Feststoff- und Grundwasseruntersuchungen an Rammkernsondierungen 2023 und 

2024 
⚫ Grundwasseruntersuchungen an Hausbrunnen und 7 neu errichteten Grundwasser-

messstellen von 2022 bis 2024 

3.1 Rammkernsondierungen 

Auf dem Altstandort wurden im Jänner 2023 insgesamt 10 Rammkernsondierungen und im 

Jänner 2024 ergänzend 11 Rammkernsondierungen durchgeführt. Die Lage der Rammkern-

sondierungen ist in Abb. 5 dokumentiert. Die Sondierungen wurden generell mit einem Bohr-

durchmesser von DN 80 gebohrt und bei Tiefen ab 3 m zumeist auf DN 60 reduziert. Die Son-

dierungen erreichten Endtiefen von 0,7 m bis 5,0 m. Im Februar 2023 wurden am Standort 7 

Rammkernbohrungen zur Errichtung von Grundwassermessstellen bis 5,5 m Tiefe durchge-

führt (DN 220 mm). Die Lage der Grundwassermessstellen ist in Abb. 6 dokumentiert. 

Es wurden geringmächtige Anschüttungen in Form von technischem Schüttmaterial von 0,7 

bis 1,5 m angetroffen. Darunter stand eine schwach sandige Schluffschicht mit einer Mächtig-

keit von 0,5 bis 2 m an. Unter dieser Schicht gab es entweder durchlässige, kiesige Sande oder 

sandigen Kies. In 3 der 4 nördlichen Bohrungen (RKS 12, 19 und 20) wurde ab 4,5 m eine Ton-

schicht erbohrt. 

Die Sondierungen im Jänner 2023 wurden ausgehend von der Galvanik (Alt und Neu) am nörd-

lichen Hallenrand sowie innerhalb der Hallen situiert. Im Jänner 2024 wurden ergänzende RKS 

im Bereich der RKS 1 zur Kontaminationsabgrenzung durchgeführt.  

3.2 Bodenluftuntersuchungen 2023 und 2024 

Bei allen RKS (ausgenommen RKS 4 die nicht tiefer als 0,7 m gebohrt werden konnte) wurde 

Grund- bzw. Schichtwasser in Tiefen von 1,1 bis 1,8 m angetroffen. Dementsprechend konn-

ten an diesen Punkten sowohl eine Bodenluftmessung im Tiefenbereich 1,0 bis 1,8 m durch-

geführt als auch eine Bodenluftprobe entnommen werden. 

Die Vorortparameter zeigten während der Entnahme von Bodenluftproben keine Auffälligkei-

ten. Sauerstoff wurde zwischen 16,6 und 20,7 Vol% und Kohlendioxid zwischen 0,2 bis 2,7 Vol% 

gemessen. Methan und Schwefelwasserstoff wurde bei keiner Messung nachgewiesen. BTEX 

sowie C5 bis C10 wurden in der Laboranalytik nur in sehr geringen Konzentrationen angetrof-

fen.  

Im Bereich der RKS 1, 11, 14, 15, 16 und 18 lagen die CKW-Konzentrationen zwischen 5 und 

550 mg/m³. Alle anderen RKS waren unauffällig.  

Die Konzentrationen von Tetrachlorethen erreichten im Bereich der RKS 16 einen Maximal-

wert in der Tiefe von 1,2-1,6 m u. GOK mit 459 mg/m3. In RKS 15 und 18 wurden Konzentrati-

onen von 15 bis 20 mg/m³ gemessen. 
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Die höchsten Konzentrationen an cis-1,2-Dichlorethen wurden an den RKS 14 und 16 gemes-

sen (20 bis 25 mg/m³). 

Abbildung 5:  Lage der Rammkernsondierungen von 2023 und 2024, rot schraffiert der erheblich mit 

CKW kontaminierte Bereich 

 

Datenquelle: BEV, © Umweltbundesamt  

 

3.3 Feststoffuntersuchungen 

Aus den Rammkernsondierungen wurden 113 Feststoffproben entnommen und ausgewählte 

29 Proben chemisch analysiert. Nur eine Probe aus RKS 16 zeigte eine erhöhte Tetrachlo-

rethenkonzentrationen von 4 mg/kg. Eine Probe aus RKS 1 zeigte eine erhöhte Konzentration 

an cis-1,2-Dichlorethen von 3 mg/kg. Bei 18 Proben lagen die CKW-Konzentrationen unter der 

Nachweisgrenze sowie bei weiteren 9 Proben lagen die Konzentrationen unter 1 mg/kg. Die 

Proben aus RKS 6 wurden mit einem „leicht schwefeligen“ Geruch angesprochen. 

Aus den Trockenkernbohrungen der 7 neu errichteten Grundwassermessstellen wurden 22 

Feststoffproben entnommen und ausgewählte 19 Proben auf Kohlenwasserstoffe und 16 Pro-

ben auf CKW chemisch analysiert. 6 Proben aus den Bohrungen KB 4 und KB 5 zeigten für den 

Parameter KW-Index Konzentrationen von 100 bis 500 mg/kg. Erhöhte CKW-Konzentrationen 

zeigten die Gesamtgehalte aus den Bohrungen KB7 und KB 5 mit Konzentrationen von 7,1 

bzw. 2,2 mg/kg. In beiden Bohrungen war der Hauptanteil an CKW die Einzelkomponente cis-

1,2-Dichlorethen mit ca. 80 %. Bei 8 Proben lagen die CKW-Konzentrationen unter der Nach-

weisgrenze sowie bei weiteren 5 Proben lagen die Konzentrationen unter 1 mg/kg.  
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Die Analysenergebnisse der Kohlenwasserstoffe C5-C10 ergab Werte kleiner der Nachweis-

grenze bis 3 mg/kg. BTEX wurden bei einer Probe in geringen Konzentrationen und bei allen 

anderen Proben nicht nachgewiesen.  

3.4 Grundwasseruntersuchungen 

Im Jänner 2023 wurden bei 10 RKS 9 Schöpfproben und im Jänner 2024 wurden bei 11 RKS je 

eine Schöpfproben entnommen und chemisch analysiert. Die Lage der RKS ist in Abb. 5 doku-

mentiert.  

Abbildung 6:  Hausbrunnen und Messstellen im Bereich des Altstandorts  

 

Datenquelle: BEV, © Umweltbundesamt  
 

Im Grundwasseranstrom wurde keine CKW-Kontamination festgestellt. Im Kontaminations-

zentrum sind die Parameter CKW und KW-Index deutlich erhöht. Der Hauptkontaminant ist 

cis-1,2-Dichlorethen mit 80 bis 90 % der Summe CKW. Die Summe von Tetrachlorethen und 

Trichlorethen sind ca. 10 bis 15 %.  

Im 80 m entfernten Abstrom liegen die gemessenen CKW-Gehalte über 100 µg/l. Vinylchlorid 

ist im Abstrom auch in erhöhten Konzentrationen vorhanden. Im weiteren Abstrom ist immer 

noch eine erhöhte CKW-Konzentration nachweisbar.  

Im Juni 2023 wurde in den 2 Grundwassermessstellen KB 2 (80 m im Abstrom) und KB 5 (Kon-

taminationszentrum) Pumpversuche über 8 Stunden durchgeführt. Dabei wurden in KB 2 ab-

nehmende CKW-Konzentrationen von 400 bis 200 µg/l und in KB 5 CKW-Konzentrationen von 

200 bis 500 µg/l ohne Tendenz festgestellt. Im Zeitraum der 8-Stundenpumpversuche wurde 

aus KB 2 bzw. aus KB 5 eine CKW-Fracht von 2,9 g bzw. 3,5 g gefördert. Das ergibt hochgerech-

net auf 24 Stunden ca. 10 g pro Messstelle. 

An ausgewählten Messstellen wurden an 4 Messterminen insgesamt 18 Proben auf den Sum-

menparameter der 20 PFAS analysiert. Dabei hat sich gezeigt, dass im Anstrom bei einer von 
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4 Proben ein Messwert über der Nachweisgrenze festgestellt wurde. Im Kontaminationszent-

rum wurden keine PFAS nachgewiesen. Im Abstrom wurden Konzentrationen zwischen der 

Nachweisgrenze und maximal 59 ng/l gemessen (Prüfwert im Entwurf der Überarbeitung der 

ÖNORM S 2088-1 vom 1. Jänner 2025: 50 ng/l; Parameterwert der Trinkwasserverordnung: 

100 ng/l). 

In Abb. 7 ist die durchschnittliche CKW-Belastung im Grundwasser auf Basis der Schöpfproben 

aus den RKS sowie der Grundwasserproben aus mehreren Terminen aus dem Zeitraum 2023 

und 2024 dargestellt. 

Abbildung 7:  Mittlere CKW-Konzentrationen im Grundwasser 2023 und 2024  

 

Datenquelle: BEV, © Umweltbundesamt  

Tabelle 1: Ausgewählte Ergebnisse der Untersuchung von Grundwasserschöpfproben aus den Ramm-

kernsondierungen von Jänner 2023 und Jänner 2024  

 

Datenquelle: Umweltbundesamt  
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Tabelle 2: Ausgewählte Ergebnisse der Grundwasseruntersuchungen im Zeitraum vom Oktober 2022 bis 

Jänner 2024  

 

Datenquelle: Umweltbundesamt  
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4 BEURTEILUNG DER UNTERSUCHUNGESERGEBNISSE 

Auf dem Altstandort wurden von 1969 bis 2022 elektromagnetische Komponenten erzeugt. 

Für die Herstellung der Magnete war eine galvanische Behandlung erforderlich. Für die Reini-

gung wurden jährlich ca. 1.200 kg Tetrachlorethen verwendet.  

Die Ergebnisse der Bodenluftuntersuchungen zeigen im Bereich der Galvanik erhebliche Ver-

unreinigungen des Untergrundes mit CKW (bis maximal 550 mg/m³). An dieser Stelle wurden 

auch die höchsten Konzentrationen von Tetrachlorethen mit 459 mg/m3 gemessen. Die höchs-

ten gemessenen Konzentrationen an cis-1,2-Dichlorethen in der Bodenluft waren 20 bis 

25 mg/m³.  

Mit CKW deutlich verunreinigte Feststoffproben wurden nur punktuell angetroffen (max. 

4 mg/kg). 

In den Schöpfproben aus dem Grundwasser im Bereich der Galvanik wurden hohe CKW-

Konzentrationen gemessen (bis max. 2.060 µg/l).  

Auf einer Fläche von ca. 450 m² im Bereich der Galvanik ist der Untergrund entsprechend den 

Ergebnissen der Bodenluft-, Feststoff- und Grundwasseruntersuchungen erheblich kontami-

niert. Das erheblich kontaminierte Untergrundvolumen kann grob mit ca. 1.000 m³ abge-

schätzt werden. 

Im Grundwasseranstrom des Altstandortes wurden keine Verunreinigungen des Grundwas-

sers mit CKW festgestellt. Im Grundwasserabstrom wurden CKW auch noch in einer Entfer-

nung von 180 m festgestellt. In den Grundwasserproben wurde cis-1,2-Dichlorethen in den 

höchsten Konzentrationen festgestellt, Tetrachlorethen, Trichlorethen und Vinylchlorid in ver-

gleichsweise niedrigeren.  

Ausgehend vom erheblich kontaminierten Bereich hat sich im Grundwasser eine mehr als 

200 m lange und ca. 50 m breite CKW-Fahne ausgebildet. Die mittleren CKW-Konzentrationen 

im unmittelbaren Grundwasserabstrombereich des Altstandorts sind sehr hoch (ca. 250 µg/l). 

Die CKW-Fracht im unmittelbaren Abstrom des erheblich kontaminierten Bereiches kann grob 

mit 2 -10 g/d abgeschätzt werden und ist daher als erheblich zu bewerten. 

Im Abstrom der Kontamination liegen reduzierende Verhältnisse zumeist ohne gelöstem Sau-

erstoff im Grundwasser vor. Unter anaeroben Bedingungen kann ein mikrobieller CKW-Abbau 

stattfinden. Dementsprechend sind die mikrobiellen Abbauprodukte von Tetrachlorethen 

(Trichlorethen, cis-1,2-Dichlorethen und Vinylchlorid) in deutlich erhöhter Konzentration vor-

handen und gegenüber Tetrachlorethen vorherrschend. 

Lokal ist der Untergrund mit Kohlenwasserstoffen, im Speziellen mit Schmiermitteln, bis zu 

12.800 µg/l im nördlichen Teilbereich der CKW-Kontamination verunreinigt. Im Abstrombe-

reich wurden PFAS Konzentrationen gemessen, die unter dem Parameterwert der Trinkwas-

serverordnung von 0,1 µg/l lagen. 

Das Grundwasser exfiltriert nach maximal 300 m in den Saggaubach. Eine Beeinträchtigung 

der Wasserqualität durch verunreinigtes Grundwasser ist aufgrund der Verdünnung des kon-

taminierten Grundwassers im Saggaubach nicht zu erwarten.  
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Zusammenfassend zeigen die Untersuchungen, dass im nördlichen Bereich des Altstandortes 

der Untergrund erheblich mit CKW verunreinigt ist. Ausgehend von diesem Bereich ist eine 

erhebliche Schadstoffausbreitung im Grundwasser festzustellen, die ein erhebliches Risiko für 

die Umwelt darstellt. Ein erhebliches Risiko für die Gesundheit von Menschen besteht hinge-

gen nicht.  

 

5 PRIORITÄTENKLASSIFIZIERUNG 

5.1 Erhebliche Kontamination 

Aufgrund der Untersuchungsergebnisse und der Grundwasserbelastung durch CKW bzw. vor-

wiegend Tetrachlorethen und den Abbauprodukten cis-1,2-Dichlorethen, sowie untergeord-

net Trichlorethen, trans-1,2-Dichlorethen und Vinylchlorid ist im Bereich des Altstandortes von 

einer kleinräumigen Untergrundverunreinigung mit hoher Quellstärke auszugehen. Das Volu-

men des erheblich verunreinigten Untergrundbereiches kann mit ca. 1.000 m³ abgeschätzt 

werden. Die abströmende Tetrachlorethen-Fracht bzw. die Fracht der Abbauprodukte cis-1,2-

Dichlorethen und Vinylchlorid überschreitet den entsprechenden Richtwert der Altlastenbe-

urteilungsverordnung. Daher ist am Standort eine erhebliche Kontamination vorhanden. 

5.2 Erhebliche Risiken für Menschen oder Umwelt 

5.2.1 Ausbreitung von Schadstoffen in Gewässern 

Ausgehend von der CKW- Kontamination hat sich im Grundwasser eine Schadstofffahne mit 

Tetrachlorethen und cis-1,2-Dichlorethen ausgebildet. Die Länge der Schadstofffahne kann 

auf mehr als 200 m geschätzt werden. Die Auswirkungen der Untergrundverunreinigung auf 

das Grundwasser sind erheblich, somit besteht ein erhebliches Risiko für die Umwelt. Auf-

grund der Art und des Alters der Kontamination sowie der hydrogeologischen Randbedingun-

gen ist mittel- bis langfristig bei gleichbleibenden Standort- und Nutzungsbedingungen keine 

wesentliche Änderung hinsichtlich der Länge der Schadstofffahne zu erwarten.   

Im Grundwasserabstrom des Altstandortes existieren keine Trinkwassernutzungen, sodass 

sich ein durch die Grundwasserverunreinigung ergebendes erhebliches Risiko für Menschen 

ausgeschlossen werden kann. 

Eine Beeinträchtigung der Wasserqualität des Saggaubaches durch das verunreinigte Grund-

wasser ist aufgrund der Schadstoffeigenschaften, der Entfernung des Baches von der Schad-

stoffquelle und der Verdünnung des verunreinigten Grundwassers im Bach nicht zu erwarten. 

5.2.2 Schadstoffaufnahme von Menschen 

Unter gleichbleibenden Standort- und Nutzungsbedingungen ist auf dem Altstandort ein er-

bliches Risiko einer Schadstoffaufnahme durch Menschen auszuschließen. 

5.2.3  Ausbreitung von erstickend wirkenden oder brennbaren Gasen 

Unter gleichbleibenden Standort- und Nutzungsbedingungen sind Beeinträchtigungen durch 

erstickend wirkende oder brennbare Gase auszuschließen. 
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5.2.4  Sonstige Risiken 

Aufgrund der Standort- und Nutzungsverhältnisse sind keine weiteren beurteilungsrelevan-

ten Risiken vorhanden.  

5.3 Zusammenfassung 

In Abbildung 8 ist das Ergebnis der Prioritätenklassifizierung zusammenfassend dargestellt. 

Entsprechend der Beurteilung der vorhandenen Untersuchungsergebnisse und den im § 14 

Altlastensanierungsgesetz festgelegten Kriterien ergibt sich für den Altstandort die Prioritä-

tenklasse 2.  

 

Abbildung 8:  Prioritätenklassifizierung 

 

Datenquelle: Umweltbundesamt  
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6 HINWEISE ZUR NUTZUNG 

Bei der Nutzung sind folgende Punkte zu beachten: 

⚫ Im Bereich des Altstandortes ist im Untergrund mit erheblichen Verunreinigungen zu 

rechnen. 
⚫ Bei einer Änderung der Nutzung können sich durch kontaminiertes Material zusätzliche 

Gefahrenmomente ergeben. 
⚫ In Zusammenhang mit allfälligen zukünftigen Bauvorhaben bzw. der Befestigung oder 

Entsiegelung von Oberflächen ist zu berücksichtigen, dass in Abhängigkeit von der Art 

der Ableitung der Niederschlagswässer Schadstoffe mobilisiert werden können. 
⚫ Aushubmaterial im Bereich des Altstandortes kann erheblich kontaminiert sein. 
⚫ Das Grundwasser im Bereich des Altstandortes sowie im Abstrom ist verunreinigt. 
⚫ Die Nutzungsmöglichkeiten des Grundwassers im Bereich des Altstandortes sowie im 

Abstrom sind eingeschränkt. 
⚫ Aufgrund der Verunreinigungen des Untergrundes mit leichtflüchtigen Schadstoffen 

sollte bei der Planung von Tiefbauarbeiten sowie in Bezug auf die Lagerung und den 

Transport von verunreinigtem Aushub geprüft werden, welche Maßnahmen geeignet 

sind, um eine Verlagerung der Schadstoffe in die Atmosphäre zu verhindern bzw. zu 

minimieren. 
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7 HINWEISE ZU ALTLASTENMAßNAHMEN 

7.1 Ziele der Altlastenmaßnahmen 

Im Bereich des Altstandortes ist der Untergrund auf einer Fläche von rund 450 m² erheblich 

mit CKW verunreinigt. Die im Grundwasser vorhandene Schadstofffracht an chlorierten Koh-

lenwasserstoffen kann im direkten Abstrom als erheblich abgeschätzt werden. Die Länge der 

Schadstofffahne kann auf mehr als 200 m geschätzt werden. Aufgrund des Alters der Verun-

reinigungen und der natürlichen Schadstoffminderungsprozesse ist mit einer langfristigen Ab-

nahme der Schadstoffemissionen zu rechnen. Trinkwassernutzungen sind von der Grundwas-

serverunreinigung nicht betroffen. Hausbrunnen mit Nutzwasserversorgung sind betroffen. 

Ausgehend von der Gefährdungsabschätzung und unter Berücksichtigung der aktuellen Nut-

zungssituation sind durch Sanierungsmaßnahmen mittelfristig die Schadstoffemissionen aus 

dem Bereich der Altlast und die Ausdehnung der Schadstofffahne dauerhaft zu minimieren. 

7.2 Empfehlungen zur Variantenuntersuchung 

Bei der Durchführung einer Variantenstudie wird die Berücksichtigung folgender Punkte emp-

fohlen:  

• Der Bereich des Schadensherdes ist versiegelt und fast vollständig bebaut (Gebäude, 

innerbetriebliche Verkehrsflächen).  

• Die Lage und Geometrie (insbesondere laterale und vertikale Ausdehnung) des Scha-

densherdes innerhalb des Altstandortes ist nicht genau bekannt.  

• Es ist von erheblichen Verunreinigungen in der ungesättigten Zone auszugehen, die 

auch in die gesättigte Zone reichen, wobei Tetrachlorethen und cis-1,2-Dichlorethen in 

feinkörnigen Untergrundschichten mit erhöhtem Schadstoffrückhaltevermögen 

(Feinsand, Schluff, Ton) angereichert vorliegen kann. 

• Ein mikrobieller Abbau von Tetrachlorethen findet unter den vorherrschenden Redox-

bedingungen in hohem Ausmaß statt. Die mikrobiellen Abbauprodukte von Tetrachlo-

rethen (Trichlorethen, cis-1,2-Dichlorethen und Vinylchlorid) sind in deutlich erhöhter 

Konzentration vorhanden und gegenüber Tetrachlorethen vorherrschend. 

Entsprechend dem Schadensbild und der hydrogeologischen Standortverhältnisse erschei-

nen hydraulische Maßnahmen zur Sicherung der Altlast möglich. 

 

  DI Dr. Markus Ausserleitner e.h. 
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ANHANG 

Verwendete Unterlagen und Bewertungsgrundlagen 

Erg. Untersuchungen gem. § 13 Abs. 1 ALSAG 1989 „Altstandort Kendrion Binder Magnete 

GmbH“ in Eibiswald. 1. Zwischenbericht, 29. Oktober 2019 

 
⚫ Ergänzende Untersuchungen gemäß §13 ALSAG „Altstandort Kendrion Binder Magnete 

GmbH“ in Eibiswald. 1. Zwischenbericht, 29. Oktober 2019 
⚫ Ergänzende Untersuchungen gemäß §13 ALSAG „Altstandort Kendrion Binder Magnete 

GmbH“ in Eibiswald. Abschlussbericht, 27. Mai 2024 
⚫ ÖNORM S 2088-1: Kontaminierte Standorte - Teil 1: Standortbezogene Beurteilung von 

Verunreinigungen des Grundwassers bei Altstandorten und Altablagerungen, Entwurf 

Jänner 2025 
⚫ ÖNORM S 2089, Altlastensanierung – Sicherungs- und Dekontaminationsverfahren, 

1.6.2006 
⚫ Verordnung der Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innova-

tion und Technologie über die Feststellung von Altlasten, die Risikoabschätzung und 

Zielwerte für Altlastenmaßnahmen (Altlastenbeurteilungsverordnung – ALBV). BGBl. II 

Nr. 358/2024. 

Die ergänzenden Untersuchungen wurden im Rahmen der Vollziehung des Altlastensanie-

rungsgesetzes vom Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innova-

tion und Technologie veranlasst und finanziert.  


